
Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

24. April 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Dahl, Eicken, Gladbach, Hardterbroich-
Pesch, Lürrip, Uedding, Waldhausen,
Hehn, Holt, Hauptquartier, Rheindahlen-
Land und Rheindahlen-Mitte am 24. April
2016 zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-

öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

8. Mai 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Odenkirchen-West, Odenkirchen-Mitte,
Sasserath und Wickrath-Mitte am 8. Mai
2016 zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu

45

AMTSBLATT
der Stadt Mönchengladbach

Nr. 8 Jahrgang   42
15. März 2016

Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzung -
spläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

19. Juni 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom

13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Rheydt und Schmölderpark am 19. Juni
2016 zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

31. Juli 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Wickrath-Mitte am 31. Juli 2016 zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,
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b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
4. September 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Wickrath-Mitte, Giesenkirchen-Nord, Schel -
sen und Giesenkirchen-Mitte am 4. Sep-
tember 2016 zwischen 13.00 Uhr und
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
11. September 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Rheydt und Schmölderpark am 11. Sep-

tember 2016 zwischen 13.00 Uhr und
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

9. Oktober 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
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durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Dahl, Eicken, Gladbach, Hardterbroich-
Pesch, Lürrip, Uedding und Waldhausen
am 9. Oktober 2016 zwischen 13.00 Uhr
und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

30. Oktober 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Rheydt und Schmölderpark am 30. Okto-
ber 2016 zwischen 13.00 Uhr und 18.00
Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
6. November 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Dahl, Eicken, Gladbach, Hardterbroich-
Pesch, Lürrip, Uedding, Waldhausen,
Odenkirchen-West, Odenkirchen-Mitte
und Sasserath am 6. November 2016 zwi-
schen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet
sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
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rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
4. Dezember 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Dahl, Eicken, Gladbach, Hardterbroich-
Pesch, Lürrip, Uedding, Waldhausen,
Hehn, Holt. Hauptquartier, Rheindahlen-
Land, Rheindahlen-Mitte und Wickrath-
Mitte am 4. Dezember 2016 zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
11. Dezember 2016

vom 3. März 2016

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden -
öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV. NRW. S. 516), geändert
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV.
NRW. S. 208) – SGV. NRW. 7113 – und
der §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau

und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 622) – SGV. NRW
2060 –, wird von der Stadt Mönchenglad-
bach als örtliche Ordnungsbehörde durch
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
für die nachbezeichneten Stadtteile ver-
ordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen
Rheydt und Schmölderpark am 11. De-
zember 2016 zwischen 13.00 Uhr und
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb der dort zu -
gelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13
des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz –
LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister
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Siebzehnte Satzung
über Einheitssätze zur

Ermittlung des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

vom 3. März 2016

Aufgrund des § 132 Nr. 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I
S. 1722), in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der
Bekannt machung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW.
S. 496) – SGV. NRW. 2023 –, wird gemäß
Beschluss des Rates der Stadt Mönchen-
gladbach vom 2. März 2016 folgende
Satzung erlassen:

§ 1
Für alle ab 1. Januar 2016 hergestellten
Einrichtungen, die zur Beleuchtung der Er-
schließungsanlagen erforderlich sind, ist
der Erschließungsaufwand gemäß § 3
Abs. 2 der Satzung über die Erhebung
von Erschließungsbeiträgen in der Stadt
Mönchengladbach (Erschließungsbeitrags -
satzung) vom 28. September 2000 (Abl.
MG S. 173) nach folgenden Einheitssätzen
zu ermitteln:

Lichtmast                Mastabstände
                               bis 45 m       über 45 m
                               EUR/Mast     EUR/Mast
bis 06,0 m Lph     1.436,00     1.576,00
bis 08,0 m Lph     1.519,00     1.660,00
bis 10,0 m Lph     1.571,00     1.711,00

§ 2
Diese Satzung tritt rückwirkend zum
1. Januar 2016 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Erster Nachtrag
zur Satzung der Stadt

Mönchengladbach über die
„Stadtbetrieb Mönchen -
gladbach“ Anstalt des

öffentlichen Rechts
vom 3. März 2016

Auf Grund der §§ 7 und 114a Abs. 2 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S.
496) – SGV. NRW. 2023 –, wird gemäß
Beschluss des Rates vom 2. März 2016
folgender Erster Nachtrag zur Satzung der
Stadt Mönchengladbach über die „Stadt-
betrieb Mönchengladbach“ Anstalt des
öffentlichen Rechts vom 23. Dezember
2015 (Abl. MG 2016 S.  2) erlassen:

Artikel 1

1. Die Überschrift der Satzung erhält fol-
gende Fassung:
„Satzung der Stadt Mönchenglad-
bach über den „Stadtbetrieb
Mönchengladbach“ – Anstalt des
öffentlichen Rechts“

2. In § 3 Nr. 2 werden die Worte „und be-
ratenden Sitzungsteilnehmer“ gestri-
chen.

3. In § 4 Nr. 7 wird nach dem Wort „Vor-
stand“ das Wort „ist“ eingefügt.

4. § 5 Nrn. 4 und 6 werden gestrichen.
Die bisherigen Nummern 5, 7, 8 und 9
werden zu den Nummern 4, 5, 6 und 7.

5. § 6 Nr. 3 Buchst. j) erhält folgende Fas-
sung:
„j. die Aufnahme von Darlehen – mit

Ausnahme von Kassenkrediten
und Aufnahme von Darlehen bei
verbundenen Unternehmen –;“

6. § 6 Nr. 3 Buchst. p) erhält folgende
Fassung:
„p. die Zustimmung zur Geschäftsord-

nung des Vorstandes (§ 4 Abs. 8);“

7. § 7 Nr. 3 Satz 5 wird gestrichen.

8. § 19 wird gestrichen.

Artikel 2

Dieser Satzungsnachtrag tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 Buchst. h) der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wurde der Nachtrag der
Bezirksregierung als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde mit Schreiben vom
03.02.2016 angezeigt.

Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz
1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen.
Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mönchengladbach, den 3. März 2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bebauungspläne
werden rechtskräftig:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung am 02.03.2016 folgende
Beschlüsse gefasst:

I Bebauungsplan Nr. 697/S (ehemals
697/VI), Bebauungsplan der Innen-
entwicklung gemäß § 13a Bau -
gesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Süd, Hockstein, Gebiet
zwischen Klusenstraße, Krummer
Weg und der Straße Im Grund (siehe
Abbildung)
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„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund
der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496),
und der §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722):

1. Gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB:

Nach Prüfung die Abwägung der im
Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange vorgebrachten
Anregungen gemäß der Empfehlung
in der beigefügten Anlage 1.

2. Gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB:

Nach Prüfung die Abwägung der im
Rahmen der öffentlichen Auslegung
und der Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher
Belange vorgebrachten Stellung -
nahmen gemäß der Empfehlung in
der beigefügten Anlage 2.

3. Den vorliegenden Bebauungsplan
Nr. 697/S gemäß § 10 BauGB als
Satzung;

4. die vorliegende Begründung, die
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem
Bebauungsplan Nr. 697/S beigefügt
wird.“

II Bebauungsplan Nr. 716/S, Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Süd, Rheydt, Gebiet süd-
lich Wilhelm-Schiffer-Straße und west -
lich Friedrich-Ebert-Straße (siehe
Abbildung)

„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund
der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496),
und der §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722):

1. Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:

Nach Prüfung die Abwägung der im
Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstigen

Träger  öffentlicher Belange vo  r -
gebrachten Stellungnahmen gemäß
den Empfehlungen in der beigefüg-
ten Anlage 1.

2. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:

Nach Prüfung die Abwägung der im
Rahmen der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffen t -
licher Belange vorgebrachten Stel-
lungnahmen gemäß den Empfeh-
lungen in der beigefügten Anlage 2.

3. Den vorliegenden Bebauungsplan
Nr. 716/S (Deckblatt zu den Bebau-
ungsplänen Nr. 130/VII und Nr.
451/VII) gemäß § 10 BauGB als Sat-
zung;

4. die Bebauungspläne Nr. 130/VII
und Nr. 451/VII aufzuheben, soweit
diese durch das Gebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 716/S betroffen
sind;

5. die vorliegende Begründung, die
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Be-
bauungsplan Nr. 716/S beigefügt
wird;

6. die Verwaltung zu beauftragen, den
wirksamen Flächennutzungsplan
der Stadt Mönchengladbach gemäß
§ 13a Absatz 2 Nr. 2 BauGB im
Wege der Berichtigung anzupas-
sen.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I
S. 1722) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,
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2. eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung
der  Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtli-
che Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.

NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
 beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mit dieser Bekanntmachung treten die Be-
bauungspläne Nr. 697/S und 716/S
gemäß § 10 BauGB in Kraft. 

Mönchengladbach, den 07.03.2016

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Umwandlung der Kath. Grundschule Wai -
senhausstraße in eine Gemeinschafts-
grundschule
hier: Entscheidung über das Ergebnis
des Abstimmungsverfahrens 

Gemäß § 8 Abs. 6 Satz 3 der Verordnung
über das Verfahren zur Bestimmung der
Schulart von Grundschulen und Haupt-
schulen (BestVerfVO) wird die Entschei-
dung vom 25.02.2016 über das Ergebnis
des Abstimmungsverfahrens zur Um-
wandlung der Kath. Grundschule in Wai-
senhausstraße in eine Gemeinschafts-
grundschule öffentlich bekannt gegeben:

„Auf Grund der Entscheidung über das
Ergebnis des Einleitungsverfahrens zur
Umwandlung der Kath. Grundschule
Waisenhausstraße in eine Gemeinschafts-
grundschule vom 25.01.2016 hat ein Ab-
stimmungsverfahren stattgefunden. Es
wurde in der Zeit vom 22.02.2016 (Mon-
tag) bis 24.02.2016 (Mittwoch) durch -
geführt.

Von 286 möglichen Stimmen wurden 188
abgegeben. Hiervon waren

161 Ja-Stimmen
27 Nein-Stimmen
0 ungültige Stimmen

Die erforderliche Stimmzahl für eine Um-
wandlung der Kath. Grundschule Waisen-
hausstraße in eine Gemeinschaftsgrund-
schule von mindestens der Hälfte der
möglichen Stimmen, das sind 144, wurde
damit erreicht. Es wird somit festgestellt,
dass die Voraussetzung des § 10 Abs. 1
der Verordnung über das Verfahren zur
Bestimmung der Schulart von Grund -
schulen und Hauptschulen (Bestimmungs -
verfahrensverordnung – BestVerfVO) er-
füllt ist. 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung

Dr. Gert Fischer
Beigeordneter
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Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – FB 10 –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung:

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von 14 elektr. BSA-Tischen,
12 runden Besprechungstischen und
15 Büro-Caddys / Containern

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Lieferung bis spätestens 25. KW 2016

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz, Tel. 02161 - 25- 8126

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Meinhardt, Tel. 02161 - 25 -2560
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform vergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2016-004
Sie können auch unter E-mail
zentrale-dienste@moenchengladbach.de
angefordert werden. 

Ablauf der Angebotsfrist:
21.03.2016, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 10, Abt. Zentrale Dienste
Wilhelm-Strauß-Straße 50 - 52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
80% Preis und 20 % Qualität für Position 1
100 % Preis für die Positionen 2 und 3

Bindefrist:
30.04.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/ 

§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – FB10 –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung und Montage von Archivregalen
und Sitzschalen auf Metalltraversen

Aufteilung in Lose:
Ja
Los 1: Lieferung und Montage von 250 m
Metallregalen für das Aktenarchiv
Los 2: Lieferung und Montage von 146
Sitzschalen auf Metalltraversen für den
Bürgerservice

Ausführungsfrist:
bis spätestens 25. Kalenderwoche 2016

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz, Tel. 02161 - 25- 8126

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Meinhardt, Tel. 02161 - 25 -2560
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform vergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2016-005
Sie können auch unter E-mail
zentrale-dienste@moenchengladbach.de
angefordert werden. 

Ablauf der Angebotsfrist:
22.03.2016, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 10, Abt. Zentrale Dienste
Wilhelm-Strauß-Straße 50–52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-

rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
15.05.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – FB10 –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung und Aufbau von 4 Wertschutz-
schränken

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Lieferung bis 25. KW 2016

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz, Tel. 02161 - 25- 8126

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Meinhardt, Tel. 02161 - 25 -2560
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform vergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2016-006
Sie können auch unter E-mail
zentrale-dienste@moenchengladbach.de
angefordert werden. 

Ablauf der Angebotsfrist:
23.03.2016, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 10, Abt. Zentrale Dienste
Wilhelm-Strauß-Straße 50–52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
./.
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Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westf -
alen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
30.04.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – FB10 –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme
von 2 Kassenautomaten für den Bürger-
service / Vituscenter

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Inbetriebnahme bis spätestens 30.06.2016

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz Tel. 02161 - 25- 8126
Herr Pothast Tel. 02161 - 25- 2590

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Meinhardt Tel. 02161 - 25 - 2560
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform vergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2016-008
Sie können auch unter E-mail
zentrale-dienste@moenchengladbach.de
angefordert werden. 

Ablauf der Angebotsfrist:
24.03.2016, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 10, Abt. Zentrale Dienste
Wilhelm-Strauß-Straße 50–52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
15.05.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – FB10 –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
15 Mobile Stellwände / Trennwände mit
Akustikschutz

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Lieferung bis spätestens 25. KW 2016

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz, Tel. 02161 - 25- 8126

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Meinhardt, Tel. 02161 - 25 -2560
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform vergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2016-007
Sie können auch unter E-mail
zentrale-dienste@moenchengladbach.de
angefordert werden. 

Ablauf der Angebotsfrist:
04.04.2016, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 10, Abt. Zentrale Dienste
Wilhelm-Strauß-Straße 50–52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
15.05.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport –, 41050 Mön-
chengladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Betriebshof, Breite Straße/
Grenzlandstadion

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Düngemittel / Jahres -
bedarf 2016

Aufteilung in Lose:
Ja
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Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1: 12.000 Kg NPK-Dünger,
Los 2: 8.000 Kg Langzeitdünger

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Ausführungsfrist:
Nach Auftragserteilung

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Krüers: 0173 7863916

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab 29.02.2016 bis
15.03.2016 beim Fachbereich Schule und
Sport, Voltastraße 2, 41061 Mönchen-
gladbach, Gebäude 1, Zimmer 128, Herr
Blum. Sie können auch unter
02161/253934 / Fax:02161/253949 E-Mail
norbert.blum@moenchengladbach.de an-
gefordert werden.

Ablauf der Angebotsfrist:
16.03.2016 / 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Fachbereich Verwaltungsentwicklung und
Service Wilhelm-Strauß-Straße 50–52
Zimmer 310, 41236 Mönchengladbach
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Verpflichtungserklärungen gemäß der

Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
30 Tage 15.04.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Schule und Sport –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenmanagement –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Markierungsarbeiten in Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Durchführung von Instandhaltungs-Mar-
kierungsarbeiten in Mönchengladbach,
Jahresvertrag

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
2016

Nebenangebote werden zugelassen:
bei gleichzeitiger Abgabe eines Haupt -
angebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kunze, Telefon: 02161/25-9050

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt –
VI/V – Vergabestelle –, 41050 Mönchen-
gladbach, Rathaus Rheydt, Markt 11 (Ein-
gang E), 4. Obergeschoss, Zimmer 440
(Telefon 02161/25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
23.03.2016, 15,00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
30.03.2016, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440

Die Submission findet am 30.03.2016,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 441, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten zu -
gelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisterge-
setzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• Nachweise zur Beitragsentrichtung zur

gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 7 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

• weitere Eignungsnachweise
- Qualifikation des geprüften Fahr-

bahnmarkierers gemäß ZTV M 13
- Es ist ausreichend Personal vorzu-

halten, damit zeitgleich zwei Ein-
satzkolonnen für den Auftraggeber
tätig sein können.

Zuschlagsfrist:
10.05.2016

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität und Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
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Unterhaltung von öffentl. Grün, Bewirt-
schaftung komm. Waldflächen –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Pflegearbeiten Stadtstraßen Mönchen-
gladbach

Art und Umfang der Leistung:
Landschaftsbauarbeiten-Pflege
62.000 m² Seiten- und Mittelstreifen an
Stadtstraßen mähen, Gras-Krautbewuchs,
6 Pflegegänge 2016

Aufteilung in Lose: Nein

Ausführungsfrist:
April–Oktober 2016 

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Braun, Telefon: 02161/25-6835
Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt –
VI/V – Vergabestelle –, 41050 Mönchen-
gladbach, Rathaus Rheydt, Markt 11 (Ein-
gang E), 4. Obergeschoss, Zimmer 440
(Telefon 02161/25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
24.03.2016, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
01.04.2016, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440

Die Submission findet am 01.04.2016,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 441, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten zu -
gelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Mit dem Angebot sind vorzulegen:
Nachweis des Vorarbeiters über die Schu-
lung/Qualifikation zur „Sicherung von
Baustellen an Straßen“ nach MVAS99

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Nachweise zur Beitragsentrichtung zur

gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 7 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung

Zuschlagsfrist:
01.05.2016

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität und Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Unterhaltung von öffentl. Grün, Bewirt-
schaftung komm. Waldflächen –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Ort der Leistung:
Baumpflege im Stadtgebiet

Art und Umfang der Leistung:
Jahresausschreibung Baumpflege

Aufteilung in Lose: Nein

Ausführungsfrist:
15.05. - 31.12.2016 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Müller, Telefon: 02161/25-6832

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt –
VI/V – Vergabestelle –, 41050 Mönchen-
gladbach, Rathaus Rheydt, Markt 11 (Ein-
gang E), 4. Obergeschoss, Zimmer 440
(Telefon 02161/25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
24.03.2016, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
04.04.2016, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
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- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• weitere Eignungsnachweise
1. Die Arbeiten müssen von geschul-

tem Personal umgesetzt bzw. be-
treut werden (European Treeworker,
European Treetechnican oder Fach -
agrarwirt der Baumpflege). Schu-
lungsnachweise (Zertifikate) des
Fachpersonals sind einzureichen /
beizulegen

2. Schulungsnachweise der Mitarbei-
ter für die Einrichtung der Baustel-
len an Straßen sind einzureichen/
beizulegen.

3. Eine Unternehmerhaftpflichtversi-
cherung mit Angaben über die
Höhe der Deckungssumme sind
zwingend mit der Angebotsabgabe
einzureichen/ beizulegen.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
16.05.2016

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität und Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Baumanagement  –, 41050 Mönchen -
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gebäude der Stadt Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Maler- und Klebearbeiten nach Jahres -
vertrag

Aufteilung in Lose: Nein

Ausführungsfrist:
01.05.2016–30.04.2017

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Sotiriadis, Telefon: 02161/25-8961

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt –
VI/V – Vergabestelle –, 41050 Mönchen-
gladbach, Rathaus Rheydt, Markt 11 (Ein-
gang E), 4. Obergeschoss, Zimmer 440
(Telefon 02161/25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
23.03.2016, 15.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
30.03.2016, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440

Die Submission findet am 30.03.2016,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 441, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten zu -
gelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisterge-
setzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vor -

zulegen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Nachweise zur Beitragsentrichtung zur

gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 7 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und Auf-
sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Zuschlagsfrist:
11.05.2016

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planung, Bauen –
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Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln
Dezernat 33
-Ländliche Entwicklung, Bodenord-
nung-

50667 Köln, den 16.02.2016
Zeughausstr. 2-10
Tel.: 0221/147-2033
Fax: 0221/147-4181

Flurbereinigung Wanlo-Kaulhausen, Ak-
tenzeichen: 33.1 - 5 15 06 -
Wahl des Vorstandes der Teilnehmer -
gemeinschaft

Einladung

Durch Beschluss der Bezirksregierung
Köln vom 03.11.2015 wurde die Flurberei-
nigung Wanlo-Kaulhausen angeordnet.
Der Flurbereinigungsbeschluss ist be-
standskräftig.

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss ent-
stand die Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Wanlo-Kaulhausen.
In dem Flurbereinigungsverfahren Wanlo-
Kaulhausen wird hiermit gemäß § 21 Ab-
satz 2 des Flurbereinigungsgesetzes
(FlurbG) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), zur Wahl
des Vorstandes der Teilnehmergemein-
schaft ein Termin anberaumt auf

Donnerstag , den 07. April 2016
um 16.00 Uhr 

im Gemeindehaus Wickrathberg
der Evangelischen Kirchengemeinde

Wickrathberg
Am Pastorat, 41189 Möchengladbach

Zu dieser Wahl werden alle Teilnehmer
des Flurbereinigungsverfahrens eingela-
den. Teilnehmer und damit wahlberechtigt
sind die Eigentümer und Erbbauberech-
tigten der zum Verfahrensgebiet gehören-
den Grundstücke. Auf Verlangen der
Bezirksregierung Köln haben sich die
anwesenden Teilnehmer als solche aus -
zuweisen.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von
den im Wahltermin anwesenden Teilneh-

mern oder Bevollmächtigten mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
wählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jeder an -
wesende Teilnehmer oder Bevollmächtig-
te hat nur ein Stimmrecht, gleich wie viele
Besitzstände er vertritt. Gemeinschaft -
liche Eigentümer gelten als ein Teil -
nehmer.

Teilnehmer, die am persönlichen Erschei-
nen zum Wahltermin verhindert sind, ha-
ben die Möglichkeit, sich durch einen
Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Ent-
sprechende Vollmachtsformulare können
bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat
33.1, 50606 Köln, unter Angabe des obi-
gen Aktenzeichens angefordert werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass auch Personen, die nicht stimm -
berechtigt sind, an der Veranstaltung teil-
nehmen und gewählt werden können.
Hierzu gehören u.a. Pächter, die im Flur-
bereinigungsgebiet keinen eigenen Grund -
besitz haben. 

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande
kommt und ein neuer Wahltermin keinen
Erfolg verspricht, kann die Bezirksregie-
rung Köln Mitglieder des Vorstandes nach
Anhörung der landwirtschaftlichen Berufs-
vertretung bestellen (§ 21 Abs. 4 FlurbG).

Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein
Stellvertreter zu wählen oder zu bestellen
(§ 21 Abs. 5 FlurbG).

Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes
findet die konstituierende Sitzung des ge-
wählten Vorstandes statt, in der u. a. der
Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende von den ordentlichen Vorstands-
mitgliedern gewählt werden.

Im Auftrag
gez.
Frings-Schäfer
(Regierungsdirektorin)

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird
zusätzlich auf der Internet-Seite der Be-
zirksregierung Köln 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_
internet/verfahren/33_
flurbereinigungsverfahren/index.html

veröffentlicht.

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-

Mönchengladbach, 12.02.2016

Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9826 
FAX: 0211/475-9791

Flurbereinigung
Garzweiler Feld
Az.: 33 - 7 14 07

Öffentliche Bekanntmachung

Plan über die gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen in der Flurbereini-
gung (Plan nach § 41 Flurbereinigungs-
gesetz) 
Vorprüfung des Einzelfalls nach dem
Gesetz über die Umweltverträglichkeits -
prüfung (UVPG)

In der Flurbereinigung Garzweiler Feld ist
beabsichtigt, ca. 7 km Wirtschaftswege
auszubauen.
Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung
des Einzelfalls gemäß §§ 3a und 3c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits -
prüfung (UVPG) in der derzeit gültigen
Fassung, wird festgestellt, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für die vor-
genannten Maßnahmen nicht erforderlich
ist, weil das Flurbereinigungsverfahren
insgesamt gesehen keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen haben
wird. 
Das Ergebnis dieser Untersuchung kann
bei der Bezirksregierung Düsseldorf,
Dezernat 33, Croonsallee 36–40, 41061
Mönchengladbach, während der Dienst-
stunden (8:00–12:00 Uhr und 13:00–
15:30 Uhr) eingesehen werden. Vorherige
Anmeldung unter der oben genannten
Rufnummer wird erbeten.

Im Auftrag
(LS)

Merten
Ltd. Regierungsvermessungsdirektor
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Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ver -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3502103249

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 30. Mai
2016, seine/ihre Rechte anzumelden und
das Sparkassenbuch vorzulegen, andern-
falls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 29. Februar 2016

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

59



Bodenrichtwerte bleiben unverändert
Gutachterausschuss legt den aktuellen Marktbericht 2016 vor

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte
in der Stadt Mönchengladbach hat die Aktuali -
sierung der Bodenrichtwerte für das Stadt-
gebiet beschlossen. Ab sofort kann die Boden-
richtwertkarte für das Jahr 2016 unter
www.borisplus.nrw.de von jedermann kostenfrei
eingesehen werden.

Nach Auswertung der 2.617 Kauffälle (9,3 Prozent
weniger als 2014) innerhalb des Stadtgebiets
bleiben die durchschnittlichen Lagewerte für den
Boden in den 256 Bodenrichtwertzonen, die
alle Wohngebiete, Gewerbegebiete und Haupt-
geschäftsbereiche abdecken, nahezu unverändert.
Die Kaufpreise der unbebauten Wohnbaugrund-
stücke sind gegenüber dem Vorjahr durchschnitt -
lich um 3,2 Prozent gestiegen.

Die urbanen Lagen im Mönchengladbacher Stadt-
gebiet streuen zwischen 360 Euro pro Quadrat-
meter in Spitzenlagen wie etwa im Bereich Bunter
Garten / Windberg / Großheide und Werte um
210 Euro pro Quadratmeter in Teilen von Oden -
kirchen oder Wickrath. Ländlich geprägte Rand -
lagen wie Genhodder oder Buchholz kommen auf
140 Euro pro Quadratmeter. Die Bodenrichtwerte
für den Bereich der Innenstädte Mönchenglad-
bach und Rheydt stiegen jeweils um etwa drei
Prozent.

Auch der Umfang des Marktberichtes konnte im
Vergleich zu den Vorjahren durch die
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses weiter
gesteigert werden. Insbesondere wurden weitere
zur Wertermittlung erforderliche Daten abgeleitet.
Damit liegt eine ausgezeichnete Basis für weitere
Immobilienbewertungen im Mönchengladbacher
Stadtgebiet vor.

Die Bodenrichtwertkarte und der Grundstücks-
marktbericht werden aus Einspargründen von der
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nicht
in Papierform vertrieben. Alle Produkte der
amtlichen Grundstückswertermittlung sind mit
BORIS.NRW leicht erreichbar. Weitere Informa -
tionen zur Geschäftsstelle des Gutachter -
aus schusses und zum Gutachterausschuss in der
Stadt Mönchengladbach finden Sie auf

www.moenchengladbach.de
und unter
www.gars.nrw.de/ga-moenchengladbach.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte er-
mittelt nicht nur Bodenrichtwerte und führt die
Kaufpreissammlung sondern erstattet auch
Verkehrswertgutachten über bebaute und un -
bebaute Grundstücke sowie über Rechte an
Grundstücken.
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